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Stadtratssitzung vom 24. Oktober 2024 Postulat P 10/2024 
 
 
 

Postulat betreffend Wahl- und Abstimmungscouverts als Geschäftsantwort-
sendungen 
Manon Jaccard (SP), SP-Fraktion vom 2. Mai 2024; Beantwortung 
 
 
Wortlaut des Postulates 
 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, die Wahl- und Abstimmungscouverts als Geschäftsant-
wortsendung zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Begründung 
 
In Thun ist die Bevölkerung leider – wie andernorts auch – nicht sehr wahl- und abstimmfreudig. 
Um das Abstimm- und Wahlverhalten anzukurbeln, wäre es von Vorteil, wenn die Abstimmungs-
willigen die Couverts nicht frankieren müssten. Etliche Kantone und Gemeinden übernehmen die 
Portokosten bei Wahlen und Abstimmungen vollständig (z.B. die Kantone Zürich, Basel-Stadt, Basel-
Land, Aargau und Zug). Dies ist der Demokratie zuträglich, weil so niemand aus finanziellen Gründen 
ausgeschlossen wird von der politischen Teilhabe. 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat ist bereit, dieses Anliegen zu prüfen. Im Zusammenhang mit der Reduktion der 
Öffnungszeiten der acht Thuner Abstimmungslokale hat der Gemeinderat der Stadtkanzlei bereits 
entsprechende Abklärungsaufträge erteilt. Am 31. Januar 2024 hat er die Stadtkanzlei beauftragt, 
die Grundlagen und Möglichkeiten für die Übernahme der Portokosten bei der brieflichen Stimm-
abgabe zu prüfen und dem Gemeinderat Bericht zu erstatten. Am 1. Mai 2024 hat der Gemeinderat 
die Stadtkanzlei in Kenntnis des Berichtes vom 3. April 2024 beauftragt, dem Gemeinderat im ge-
gebenen Zeitpunkt Bericht zu erstatten über die Erfahrungen der Stadt Bern bei der Übernahme 
von Portokosten bei Wahlen und Abstimmungen (insbesondere in Bezug auf die Kosten und auf die 
Auswirkungen auf die Stimm- und Wahlbeteiligung) und Antrag für das weitere Vorgehen zu stellen. 
 
 
Antrag 
Annahme. 
 
  

GEMEINDERAT 
 
Rathaus, Postfach 145, 3602 Thun 
Telefon 033 225 82 20 
gemeinderat@thun.ch 
 
thun.ch 

file:///C:/Users/usrth0269/AppData/Local/Temp/CMIAXIOMA/View_7c5524f9174e4e12afd57339966eaa00/Sitzungsdatum%20wird%20von%20der%20Stadtkanzlei%20festgelegt%20und%20eingefügt
file:///C:/Users/usrth0269/AppData/Local/Temp/CMIAXIOMA/View_7c5524f9174e4e12afd57339966eaa00/Die%20einreichende%20Stelle%20ist%20verantwortlich%20für%20die%20materielle,%20formelle%20und%20sprachliche%20Vollständigkeit%20und%20Richtigkeit%20des%20Berichtes%20sowie%20der%20Beilagen.%20Die%20Stadtkanzlei%20behält%20sich%20aber%20redaktionelle%20Änderungen%20vor.%20Es%20gibt%20immer%20nur%20%20e%20i%20n%20e%20%20Fassung:%20die%20nach%20Einreichung%20bei%20der%20Stadtkanzlei%20abgespeicherte.%20Nach%20der%20Einreichung%20des%20Berichtes%20können%20Änderungen%20nur%20noch%20an%20%20d%20i%20e%20s%20e%20r%20%20Fassung%20erfolgen,%20z.B.%20aufgrund%20eines%20Korrekturauftrages.%20Neue%20Fassungen%20werden%20zurückgewiesen.


Stadtrat von Thun - Sitzung vom 24.10.2024 - Postulat P 10/2024 – Wahl- und Abstimmungscouverts 

06.09.2024 (StS) – 9858078 -    Seite 2 

 
Thun, 6. September 2024 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
 
 
Beilage 
Bericht der Stadtkanzlei vom 3. April 2024 
 


